
Corona-Pandemie im Kreis Warendorf

- Sachstandsbericht -

Ausschuss für öffentliche Ordnung und 

Bevölkerungsschutz am 10. Mai 2022



Aktuelle Corona-Fallzahlen auf Gemeindeebene im Kreis Warendorf 
(Stand 10.05.2022) 

2



Stationäre Behandlungen von Covid-19 Patienten in 

Krankenhäusern im Kreis Warendorf 
(Stand 10.05.2022)

3

* ohne pädiatrische und neonatologische Kapazitäten 



Impfquoten für den Kreis Warendorf 
(Stand 09.05.2022)
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Bürgertests im Kreis Warendorf
(Stand 09.05.2022)

5

Teststellen 

Apotheken Arztpraxen Testzentren/-

stellen

Summe

18 87 67 172
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Einrichtungsbezogene Impfpflicht nach § 20a IfSG

(seit 15.03.2022 in Kraft bis zunächst 31.12.2022) 

6

• Betrifft Personen, die in folgenden Einrichtungen und Unternehmen tätig sind oder tätig werden wollen:

• Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, verschiedene Kliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen, 

Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Rettungsdienste, Einrichtungen des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes, in denen Untersuchungen durchgeführt werden etc.

• Voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 

pflegebedürftiger Menschen oder in vergleichbaren Einrichtungen

• ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die den o.g. genannten Einrichtungen vergleichbare 

Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten

• sowie ehrenamtlich Tätige, Handwerker, Reinigungskräfte, Praktikanten etc. in den o.g. Einrichtungen

• Folgende Nachweise müssen dem Arbeitgeber erbracht werden:

• Impfnachweis oder

• Genesenennachweis oder

• Ein ärztliches Zeugnis, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann

• Sollten die Nachweise nicht erbracht werden oder Zweifel an diesen bestehen, besteht eine Meldepflicht des 

Arbeitgebers an das örtliches Gesundheitsamt. Dieses leitet dann ein Prüfverfahren ein, welches mit der Aussprache 

eines Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot enden kann. 

Aktueller Sachstand: 

Meldungen aktuell erledigt in Bearbeitung

334 109 225



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


